
Zeitliche Übersicht über die wichtigsten Punkte der Batterieverordnung: EU-Batterieverordnung 2023 (BATT2)

Was ändert sich ? Wann ändert es sich ?
Geräte-
batterien

LV-Batterien
Starter-
batterien

Industrie­b
atterien

E-fahrzeug 
­batterien

aus den Rollen Hersteller / Vertreiber / Wirtschaftsbeteiligter => werden 
Erzeuger/ Einführer/ Bevollmächtigter/ Wirtschaftsakteur/ unabhängiger 
Wirtschaftsakteur

seit 18.02.2024

Neue Batteriekategorien wie rechts in der Tabelle aufgeführt seit 18.02.2024

CO2-Fußabdruck, wieviel Treibhausgas fällt über die Lebenszeit der 
Batterie an

ab 18.02.2025 für Traktionsbatterien; ab 18.02.2026 f. wiederaufladbare 
Industriebatterien ohne ext. Speicherung; ab 18.08.2028 für LV-Batterien; ab 
18.08.2030 f. wiederaufladbare Industriebatterien mit ext. Speicherung

Mindestanforderungen an Haltbarkeit + Leistungsfähigkeit ab 2024

Mindestrezyklatgehalte => Angaben zu Batteriekapazitäten ab 2028

Mindestsammelquote f. Geräte und Leichtfahrzeugbatterien ab 2023

Entnehmbarkeit und Austauschbarkeit der Batterien in 
Elektronikgeräten werden verschäft /neue Anforderungen 

ab 18.02.2027

erweiterte Kennzeichnungspflichten

ab 18.02.2024 =Zeichen Schwermetalle; ab 18.08.2025 Symbol durchgestrichene 
Mülltonne; ab 18.08.2026 allg. Angaben + Kapazität und Mindestlebensdauer; 

wiederaufladbare Zelle? ab 18.02.2027 QR-Code mit Link zu weiteren 
Informationen

CE-Konformität von Batterien auf Basis der Verordnung EG Nr. 765/2008 
Artikel 30

ab 18.08.2024

Weitere Pflichten
Ab 18.08.2024 müssen  in technischen Unterlagen weitere Angaben zur Sicherheit 

von stationären Batterie-Energiespeicher-Systemen erfolgen.

Sicherheit stationärer Batterie-Energiespeichersysteme ab 2024

Sorgfaltspflichten verschoben auf den 18.08.2027

EPR/Herstellerverantwortung: Wer zum ersten Mal eine Batterie auf dem 
Markt bereitstellt, hat z.T. eine erweiterte Herstellerverantwortung (ERP)

ab18.08.2025

Bewirtschaftung von Altbatterien; Abgabe ges. Geräte- und LV-
Altbatterien an Hersteller

ab18.08.2025

Digitaler Batteriepass; zwecks Verfolgung und Rückverfolgung von LV-
Batterien, Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als 2kWh und 
Elektrofahrzeugbatterien  (alle Angaben ohne Gewähr)!

ab 18.02.2027

Wichtig für Hersteller:


